ADAC Kurzausschreibung ADAC
2026

Sportdisziplin: ADAC Jugend-Kart-Slalom

1.) Grundlagen / Praambel
Grundlage dieser Kurzausschreibung sind die giltige ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC

Grundausschreibung sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein. Diese Veranstaltung
wird nach den vorgenannten Bestimmungen sowie dieser vorliegenden Kurzausschreibung durchgefiihrt. Mit
dieser Kurzausschreibung werden Details zur Durchfiihrung der nachfolgend naher bezeichneten Veranstaltung
geregelt und publiziert.

Registrierungsvermerk der Dachorganisation
Diese Ausschreibung wurde vom ADAC Schleswig-Holstein e.V. gepriift und unter der

Registernummer: am: registriert.

Stempel, Unterschrift

2.) Veranstaltung und Veranstalter

Titel der Veranstaltung: 35. Husumer Jugend-Kart-Slalom

Veranstaltungsdatum: 14.06.2026

Veranstaltungsort: Flugplatz Schwesing

Navigationsanschrift: Am Flugplatz, 25813 Schwesing

Veranstalter (Ortsclub): AC Nordfriesland e.V.

Veranstaltungsleiter: Dirk Carstensen (Name, Vorname)

Anschrift: Thingweg 3 (StraRe)
24997 Wanderup (PLZ, Ort)

Telefon / Telefax: 01724469549 /

E-Mail: Dc_interior@icloud.com

Webadresse: Www.acnf.de

3.) Teilnehmer

Zur Teilnahme an dieser Veranstaltung werden nur Personen zugelassen, welche die Voraussetzungen gemaR der
glltigen ADAC Rahmenausschreibung, der ADAC Grundausschreibung bzw. den Zusatzbestimmungen des ADAC
Schleswig-Holstein erfillen. Ferner muss die Nennung form- und fristgerecht (siehe 4.) Nennungen / Nenngeld /
Nennungsschluss) beim Veranstalter eingegangen sein. Die Teilnehmer missen ebenfalls die Bestimmungen zu 5.)
Klasseneinteilung erfiillen.

|:| Dariiber hinaus gelten folgende einschrankende Zulassungsvoraussetzungen:
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4.) Nennungen / Nenngeld / Nennungsschluss

Nennungen

Nenngeld
Ol

X

X

Nennungen sind nur mit dem vom Veranstalter herausgegebenen Nennformular giiltig, sofern diese
vollstandig ausgefiillt und unterschrieben beim Veranstalter bis zum Nennungsschluss form- und
fristgerecht eingegangen sind.

Sonstige Moglichkeiten der Nennung:

Max. zwei Mannschaftsnennungen pro Ortsclub sind méglich.

Das Nenngeld betragt in allen Klassen: 8,50 Euro
Das Nenngeld wird wie folgt klassenweise erhoben:

Klasse/n: Euro
Klasse/n: Euro
Klasse/n: Euro
Klasse/n: Euro
Das Nenngeld fir Mannschaften betragt: 5,00 Euro

Das Nenngeld ist ausschlieBlich in bar vor Ort zu entrichten.

Das Nenngeld kann vor Ort in bar oder im Vorwege (zeitgleich mit Abgabe der Nennung) auf
folgendes Konto des Veranstalters Gberwiesen werden.

Name des Kreditinstituts:

IBAN:

BIC:

Nennungsschluss

Nennschluss fiir alle Klassen: (Datum), Uhr.
Nennschluss ist am Tage der Veranstaltung klassenabhangig zu folgenden Uhrzeiten:

Klasse: 1 Uhrzeit: 12:00 Uhr Klasse: 2 Uhrzeit: 10:45 Uhr
Klasse: 3 Uhrzeit: 09:15 Uhr Klasse: 4 Uhrzeit: 13:30 Uhr
Klasse: 5 Uhrzeit: 14:30 Uhr |:| Klasse: Uhrzeit:

5.) Klasseneinteilung
Gemald gilltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung sowie eventueller
Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein kommen folgende Klassen zur Durchfihrung:

Klasse Nr.

Bezeichnung Zusatz Klasse Bezeichnung Zusatz

1 - Jahrgange 2019 /2018 /2017

2 - Jahrgange 2016 / 2015

3 - Jahrgange 2014 / 2013

4 - Jahrgéange 2012/ 2011

5 - Jahrgange 2010 / 2009 / 2008
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6.) Technische Bestimmungen / Personliche Schutzausriistung
Es gelten die Bestimmungen gemal giiltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.

Dariber hinaus gelten folgende Technische Bestimmungen:
Es kommen vom ADAC Schleswig-Holstein zur Verfligung gestellte Karts zum Einsatz.

7.) Dokumenten- und Technische Abnahme
Es gelten die Bestimmungen gemal giltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.

] Die Dokumenten- und Technische Abnahme beginnt fiir alle Klassen um: Uhr
und endet um: Uhr
Die Dokumentenabnahme beginnt jeweils 1 Stunde/n vor dem angegeben

Nennungsschluss und endet mit dem Nennungsschluss der jeweiligen Klasse.

8.) Durchfiihrung
Es gelten die Bestimmungen gemal giiltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.

|:| Daruber hinaus gelten folgende Besonderheiten:

9.) Wertung
Es gelten die Bestimmungen gemal giltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.

] Dariber hinaus gelten folgende Besonderheiten:

10.) Wertungsstrafen
Es gelten die Bestimmungen gemal giltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.

|:| Dariber hinaus gelten folgende erganzende Wertungsstrafen:
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11.) Rechtswegausschluss und Haftungsbeschriankung

Bei Entscheidungen des DMSB, den DMSB Mitgliedsorganisationen, der ADAC-Regionalclubs und ADAC Ortsclubs, des Schiedsgerichtes oder des
Veranstalters als Preisrichter im Sinne des § 661 BGB ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Aus MaBnahmen und Entscheidungen der FIA, der CIK, der FIM, der
FIM Europe, des DMSB, deren Prdsidenten, Organe, Generalsekretdre sowie Bevollmachtigte, Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen aller vorgenannten
Personen und Stellen, den DMSB Mitgliedsverbanden, den Sportabteilungen, der ADAC-Regionalclubs und ADAC Ortsclubs, des Schiedsgerichtes oder des
Veranstalters konnen keine Ersatzanspriiche irgendwelcher Art hergeleitet werden, auRRer fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsatzlichen oder fahrldssigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfiillungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises — beruhen, und auRer fir sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfillungsgehilfen des enthafteten Personenkreises — beruhen.

Der Haftungsverzicht gilt nach MalRgabe des vorgenannten fir alle Anspriiche egal aus welchem Rechtsgrund, somit auch fiir vertragliche, auBervertragliche
und solche aus unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschliisse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberihrt.

12.) Versicherungen

Der Veranstalter ist verpflichtet, firr seine Veranstaltung die 6ffentlich-rechtlich und/oder sportrechtlich vorgeschriebenen Versicherungen abzuschlieRen.

Fir Veranstaltungen, deren Ausschreibung beim ADAC Schleswig-Holstein registriert wurde, schlieft der ADAC Schleswig-Holstein zugunsten des
Veranstalters die erforderlichen Versicherungen — gemdR den ADAC Rahmenausschreibung, ggf. ADAC Grundausschreibung sowie eventuellen
Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein — ab.

Fur die erforderliche/n Haftpflichtversicherung/en gelten im Bereich des ADAC Schleswig-Holstein und seiner Ortsclubs folgende Versicherungssummen:

EUR 10.000.000,- fiir Personen- und Sachschaden pro Ereignis, jedoch nicht mehr als
EUR 5.000.000,- firr die einzelne Person
EUR 1.100.000,- fiir Vermogensschaden.

13.) Haftungsausschluss

Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Kraftfahrzeug-Eigentiimer und -Halter nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und
strafrechtliche Verantwortung fiir alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schaden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart
wird.

Bewerber und Fahrer/Beifahrer erkldren mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Anspriiche jeder Art fur Schiden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, und zwar gegen

— die FIA, die CIK, die FIM, die FIM Europe, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren
Prasidenten, Organe, Geschaftsfiihrer, Generalsekretare,

— die ADAC-Regionalclubs und ADAC Ortsclubs, den Promoter/Serienorganisator,

— den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentiimer, den Rennstreckenbetreiber,

— Behorden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

— den StraBenbaulasttrager, soweit Schaden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden StraBen samt Zubehor verursacht werden
und

— die Erfallungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,

auller fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsatzlichen oder fahrldssigen Pflichtverletzung — auch
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfiillungsgehilfen des enthafteten Personenkreises — beruhen, und auller fiir sonstige Schaden, die auf einer
vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfiillungsgehilfen des enthafteten Personenkreises —
beruhen;

gegen

— die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentiimer, Halter der anderen Fahrzeuge,
— den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n /
Beifahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer

verzichten sie auf Anspriche jeder Art fir Schaden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training,
Qualifikationstraining, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im Zusammenhang mit Training und Wertungslauf/-laufen, bei Rallyewettbewerben verzichten sie
auf Anspriiche jeder Art fur Schaden, die im Zusammenhang mit der/den Wertungsprifung/en zur Erzielung von Hochstgeschwindigkeiten oder kiirzesten
Fahrzeiten oder der/den dazugehérigen Ubungsfahrt/en entstehen, auer fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, die
auf einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erflillungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises — beruhen, und auRer fir sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfillungsgehilfen des

enthafteten Personenkreises — beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenliber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt fiir Anspriiche aus jeglichem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl fiir Schadensersatzanspriiche aus vertraglicher als auch auBervertraglicher Haftung und auch fir Anspriiche aus
unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschliisse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberihrt.
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14.) Freistellung von Anspriichen des Fahrzeugeigentiimers
Sofern Bewerber oder Fahrer/Beifahrer nicht selbst Eigentimer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie daflir zu sorgen, dass der
Fahrzeugeigentimer die auf dem Nennformular abgedruckte Haftungsverzichterklarung abgibt.

Fur den Fall, dass die Erklarung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeugeigentiimer unterzeichnet wurde, stellen Bewerber und Fahrer/Beifahrer
alle in Art. 13 angefiihrten Personen und Stellen von jeglichen Anspriichen des Fahrzeugeigentimers frei, auler fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsdtzlichen oder fahrldssigen Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfullungsgehilfen des enthafteten Personenkreises — beruhen, und auBer fiir sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrldssigen
Pflichtverletzung — auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfiillungsgehilfen des enthafteten Personenkreises — beruhen.

Diese Freistellungserklarung bezieht sich bei Anspriichen gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die
Eigentimer, Halter der anderen Fahrzeuge den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n, Mitfahrer gehen vor!) und eigene Helfer auf Schiden, die im Zusammenhang mit dem
Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im Zusammenhang mit Training und
Wertungslauf/-ldufen, bei Rallye-Veranstaltungen verzichten sie auf Anspriiche jeder Art fir Schiden, die im Zusammenhang mit der/den
Wertungspriifung/en zur Erzielung von Héchstgeschwindigkeiten oder kiirzesten Fahrzeiten oder der/den dazugehérigen Ubungsfahrt/en entstehen und bei
Anspriichen gegen andere Personen und Stellen auf Schaden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Stillschweigende Haftungsausschlisse bleiben unberihrt

15.) Anderung der Ausschreibung, Absage der Veranstaltung

Die Ausschreibung darf grundsatzlich nur durch die registrierende Stelle geandert werden. Ab Beginn der
Veranstaltung (Dokumentenabnahme) kénnen Anderungen bzw. Erganzungen nur durch die Schiedsrichter der
Veranstaltung vorgenommen werden, jedoch nur, wenn es aus Grinden der Sicherheit und/oder h6heren Gewalt
(z.B. Epidemien, Pandemien, Terror, behordliche Weisungen und/oder Empfehlungen) notwendig ist bzw. die
in der Ausschreibung enthaltenen Angaben Uber Streckenldnge, Rundenzahl und Sportwarte betrifft.

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, die Veranstaltung oder einzelne Wettbewerbe abzusagen.

16.) Preise / Siegerehrung
Es gelten die Bestimmungen gemal giiltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.

|:| Darliber hinaus gelten vergibt der Veranstalter folgende Sach-/Ehrenpreise:

17.) Sachrichter / Sportwarte / Schiedsgericht / Strafen

Es gelten die Bestimmungen gemal giltiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein. Bei dieser Veranstaltung werden folgende
Schiedsrichter eingesetzt (Name, Vorname und Wohnort):

1. Schiedsrichter N.n.
2. Schiedsrichter N.n.
3. Schiedsrichter N.n.

18.) Einspriiche
Es gelten die Bestimmungen gemal gililtiger ADAC Rahmenausschreibung, ggf. die ADAC Grundausschreibung
sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC Schleswig-Holstein.
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19.) Besondere Bestimmungen
1. Bildrechte und Datenschutz

Mit der Einsendung des Bildmaterials erklart der Teilnehmer sein Einverstandnis zur uneingeschrankten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder
Veroéffentlichung durch den Veranstalter und/oder den ADAC Schleswig-Holstein e.V. Dariber hinaus erkldren die Teilnehmer ihr Einverstandnis zur
Durchfiihrung von Foto- und Filmarbeiten wadhrend der Veranstaltung sowie zur Einrdumung der unentgeltlichen Sende-, &ffentlichen Wiedergabe-,
Aufzeichnungs-, Vervielfaltigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen
gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinrdumung umfasst neben der Nutzung fir die Berichterstattung tiber das Rennen, die Teilnehmer und
die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere ADAC-Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken
der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.

Mit Abgabe der Nennung willigt der Teilnehmer ferner ein, dass der Veranstalter seine in den Antragsformularen erhobenen Daten fiir folgende Zwecke
verwendet:

Veréffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Ubermittlung an den Veranstalter des Rennens und DMSB (Deutscher Motor Sport
Bund e.V.), Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung, Ubermittlung an die ADAC Gruppe (das sind die ADAC Stiftung, die ADAC SE mit den mit ihr
verbundenen Unternehmen: ADAC Versicherungs-AG, ADAC RSR GmbH, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co.
KG und ADAC Touring GmbH, sowie der ADAC e.V. als Anteilseigner der ADAC SE und der ADAC Stiftung mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen:
ADAC Luftrettung gGmbH sowie die ADAC Autoversicherung AG).

Hinweis:
Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an diesem Rennen (Vorgaben zur Veranstaltung) nicht maglich.
Die Einwilligung kann jederzeit fiir die Zukunft unter Dc interior@ iCloud .com widerrufen werden. Wenn der

der Teilnehmer/in noch minderjdhrig oder nicht voll geschaftsfahig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt
ist, diese Erklarung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die
Angabe des vollstandigen Namens und Anschrift erforderlich.

2. Weitere besondere Bestimmungen
Nennungen bitte nur mit dem Nennformular des AC Nordfriesland e.V.

Wanderup 30.03.2026 AC Nordfriesland e.V. Dirk Carstensen

Ort, Datum Veranstalter

© 1/2026 Kurzausschreibung
ADAC Schleswig-Holstein e.V. Seite 6 von 6 Stand (Seite): 15.09.2025



	2019 Seite 1 Kurzausschreibung Breitensport
	2019 Seite 2 Kurzausschreibung Breitensport
	2019 Seite 3 Kurzausschreibung Breitensport
	2019 Seite 4 Kurzausschreibung Breitensport
	2019 Seite 5 Kurzausschreibung Breitensport
	2019 Seite 6 Kurzausschreibung Breitensport

	undefined: ADAC Jugend-Kart-Slalom
	Klasseneinteilung erfüllen: 
	Nennungen: 
	undefined_2: 
	Sonstige Möglichkeiten der Nennung 2: 
	Nenngeld: 
	Euro: 8,50
	undefined_3: 
	Das Nenngeld wird wie folgt klassenweise erhoben 1: 
	Das Nenngeld wird wie folgt klassenweise erhoben 2: 
	Das Nenngeld wird wie folgt klassenweise erhoben 3: 
	Das Nenngeld wird wie folgt klassenweise erhoben 4: 
	Euro_2: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_3: 
	undefined_4: 
	Euro_3: 5,00
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	folgendes Konto des Veranstalters überwiesen werden: 
	Nennungsschluss: 
	undefined_7: 
	Klasse: On
	Klasse_2: On
	Klasse_3: On
	2_6: 5
	Klasse_4: On
	Klasse_5: On
	Klasse_6: Off
	Klasse Nr 1: 1 - Jahrgänge 2019 / 2018 / 2017
	Klasse Nr 2: 2 - Jahrgänge 2016 / 2015
	Klasse Nr 3: 3 - Jahrgänge 2014 / 2013 
	Klasse Nr 4: 4 - Jahrgänge 2012 / 2011
	Klasse Nr 5: 5 - Jahrgänge 2010 / 2009 / 2008
	Klasse 1: 
	Klasse 2: 
	Klasse 3: 
	Klasse 4: 
	Klasse 5: 
	sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC SchleswigHolstein: 
	Darüber hinaus gelten folgende Technische Bestimmungen 1: Es kommen vom ADAC Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellte Karts zum Einsatz.
	Darüber hinaus gelten folgende Technische Bestimmungen 2: 
	Darüber hinaus gelten folgende Technische Bestimmungen 3: 
	sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC SchleswigHolstein_2: 
	Uhr_2: 
	undefined_9: 
	Nennungsschluss und endet mit dem Nennungsschluss der jeweiligen Klasse: 1
	sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC SchleswigHolstein_3: 
	Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten 1: 
	Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten 2: 
	Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten 3: 
	sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC SchleswigHolstein_4: 
	Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten 1_2: 
	Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten 2_2: 
	Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten 3_2: 
	sowie eventuelle Zusatzbestimmungen des ADAC SchleswigHolstein_5: 
	Darüber hinaus gelten folgende ergänzende Wertungsstrafen 1: 
	Darüber hinaus gelten folgende ergänzende Wertungsstrafen 2: 
	Darüber hinaus gelten folgende ergänzende Wertungsstrafen 3: 
	Darüber hinaus gelten vergibt der Veranstalter folgende SachEhrenpreise 1: 
	Darüber hinaus gelten vergibt der Veranstalter folgende SachEhrenpreise 2: 
	Darüber hinaus gelten vergibt der Veranstalter folgende SachEhrenpreise 3: 
	1 Schiedsrichter 1: N.n.
	1 Schiedsrichter 2: N.n.
	1 Schiedsrichter 3: N.n.
	der Teilnehmerin  noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist versichert der Sorgeberechtigte dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt: Dc_interior@icloud.com
	2 Weitere besondere Bestimmungen 1: Nennungen bitte nur mit dem Nennformular des AC Nordfriesland e.V.
	2 Weitere besondere Bestimmungen 2: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 3: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 4: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 5: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 6: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 7: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 8: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 9: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 10: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 11: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 12: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 13: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 14: 
	2 Weitere besondere Bestimmungen 15: 
	Ort Datum: Wanderup 30.03.2026
	Check Box2: Ja
	Check Box1: Ja
	Check Box3: Ja
	Check Box4: Off
	Check Box5: Ja
	Check Box6: Ja
	Check Box7: Off
	Check Box8: Ja
	Check Box9: Ja
	Check Box10: Ja
	Check Box11: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box12: Off
	Check Box17: Ja
	Registernummer: 
	Datum Register: 
	Veranstaltungstitel: 35. Husumer Jugend-Kart-Slalom
	Veranstaltungsdatum: 14.06.2026
	Veranstaltungsort: Flugplatz Schwesing
	Navi-Anschrift: Am Flugplatz, 25813 Schwesing
	Veranstalter: AC Nordfriesland e.V. Dirk Carstensen
	Veranstaltungsleiter: Dirk Carstensen
	Straße: Thingweg 3
	PLZ Wohnort: 24997 Wanderup
	Telefon: 01724469549
	Telefax: 
	E-Mail: Dc_interior@icloud.com
	Webadresse: Www.acnf.de
	Zulassungsvoraussetzungen 1: 
	Zulassungsvoraussetzungen 2: 
	Zulassungsvoraussetzungen 3: 
	Sonstige Möglichkeiten der Nennung 1: Max. zwei Mannschaftsnennungen pro Ortsclub sind möglich.
	IBAN: 
	BIC: 
	Nennschluss Datum: 
	Nennschluss Uhrzeit: 
	Uhrzeit 1: 1
	Uhrzeit 2: 3
	Uhrzeit 4: 12:00 Uhr
	Uhrzeit 5: 09:15 Uhr
	Uhrzeit 6: 14:30 Uhr
	Uhrzeit 7: 2
	Uhrzeit 8: 4
	Uhrzeit 9: 
	Uhrzeit 10: 10:45 Uhr
	Uhrzeit 11: 13:30 Uhr
	Uhrzeit 12: 
	Uhr 3: 


